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Abstract 
Since 2003, German skills have represented one of the primary integration 
requirements for so-called Third Country Nationals to obtain a residence 
permit for Austria. They are obligated by law to not only study German but 
to reach a defined level of proficiency within a designated time frame. If the 
Third Country National does not pass the test, he or she can get deported to 
their country of citizenship. This article draws from the concepts of 
Spracherleben, the lived experience of language, as well as the linguistic 
repertoire, and the method of language portraits (Busch 2013), to present 
the personal experience of learning German as a Third Country National. 
Based on one interview, this article discusses emotional effects this 
linguistic obligation has on an individual and further explains his 
experience of language in society. 
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1 Einleitung und Fragestellung 

Tom wohnt seit wenigen Jahren in Österreich. Nach seiner Hochzeit hat er 
Kanada verlassen, das Land, in dem er geboren wurde und sich knapp 
dreißig Jahre lang aufhielt, um mit seiner österreichischen Ehefrau gemein-
sam in Wien zu wohnen. Trotz ihrer Heirat ist für Tom als sogenannten 
›Drittstaatsangehörigen‹1 ein längerfristiger Aufenthalt in seinem neuen 
Lebensmittelpunkt Österreich ohne eine Vielzahl an Voraussetzungen nicht 
gewährleistet. Als Ehemann einer österreichischen Staatsbürgerin gilt er 
zwar als Familienangehöriger, den Nachweis von Deutschkenntnissen als 
zentrale Bedingung seines Aufenthaltes erspart ihm dies jedoch nicht. Tom 
wird ausschließlich dann ein Aufenthaltstitel und somit eine Berechtigung, 
sein Leben in Österreich fortsetzen zu können, ausgestellt, wenn er sich in 
der Lage zeigt, innerhalb eines gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmens 
Nachweise seiner Deutschkompetenz nach den erforderlichen Niveaus des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
(GER) (Europarat 2001) vorzuweisen. 

Anhand von Toms persönlicher Geschichte zielt dieser Beitrag darauf 
ab, das Erleben der deutschen Sprache zu thematisieren, wenn diese in einer 
Umgebung von Zwang, Migrationskontrolle, Diskriminierung und Sank-
tionen erlernt wird. Insofern geben Toms Sprachenporträt und sprachbio-
graphisches Interview exemplarisch Einblick in das Spracherleben eines 
Drittstaatsangehörigen, welcher die Deutschlernpflicht als Familien-
angehöriger und Ehemann einer österreichischen Staatsbürgerin durch-
laufen muss.  

Unter Deutschlernpflicht wird die gesetzliche Verpflichtung von 
Migrant_innen2, die deutsche Sprache als Bedingung für den Erhalt von 
Aufenthaltstiteln und Niederlassungsbewilligungen unter Androhung von 
Sanktionen zu erlernen, verstanden. Mit der Deutschlernpflicht reiht sich 

                                                                 
1 Der Terminus Drittstaatsangehörige bezeichnet laut den Begriffsbestim-

mungen des NAG (§ 2 Abs 1 Z 5) Staatsangehörige eines Staates außerhalb des 
EWR inklusive der Schweiz. 

2 In Anlehnung an Plutzar (2013: 48) wird die Bezeichnung Migrant_in ver-
wendet, da dadurch keine Beziehung zu einer Mehrheitsgesellschaft, in die eine 
Person einwandert, hergestellt wird (wie es bei Zuwanderer/Zuwanderin, 
Einwanderer/Einwanderin oder Immigrant_in der Fall ist), sondern der Fokus 
lediglich auf der Mobilität dieser Personen liegt. 
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Österreich in eine lange Liste von Staaten sowohl innerhalb als auch außer-
halb Europas ein, welche Sprachkenntnisse zu einer conditio sine qua non für 
den Erhalt von Aufenthaltstiteln erhoben haben. Oft manifestiert sich dies 
durch die kausale Metapher ›Sprache als Schlüssel zur Integration‹ oder 
wird anhand der diskursbestimmenden Formel ›Integration durch Sprache‹ 
ersichtlich (Flubacher 2014).  

Dass diese Sicht von Integration die gesellschaftliche und politische 
Ausgangslage in Österreich darstellt, wird von zahlreichen Expert_innen 
scharf kritisiert, welche der gesetzlichen Verankerung von Sprachkennt-
nissen für den Aufenthalt ablehnend gegenüberstehen (Krumm 2011; Plutzar 
2008, 2010, 2013).3 Denn die von Sprachideologien geprägte Deutschlern-
pflicht wird gemäß Kritiker_innen als gezielte Migrationskontrolle einge-
setzt: dass lediglich der konstruierten Kategorie von Drittstaatsangehörigen 
Sprachtests auferlegt und sprachliche Defizite unterstellt werden, rührt von 
einer weiteren Kategorisierung und Selektion (Yeung & Flubacher 2016) auf 
Basis der nationalen Herkunft von Migrant_innen her.  

Dieser Beitrag beleuchtet die Gestaltung der Deutschlernpflicht durch 
die Linse des individuellen Spracherlebens (Busch 2013) von Drittstaats-
angehörigen. Nach einer Einführung in die Verwendung von Sprachtests im 
Feld der Integration sowie in den rechtlichen Kontext der Deutschlernpflicht 
wird anhand der beiden Konzepte des sprachlichen Repertoires sowie des 
Spracherlebens Sprache aus der Subjektperspektive thematisiert. Im darauf-
folgenden analytischen Abschnitt wird schließlich der Frage nachgegangen, 
inwiefern sich nun die Gestaltung der Deutschlernpflicht in das sprachliche 
Repertoire einschreibt und wie sich das Spracherleben, die Sprachpraktiken 
und Spracheinstellungen von Drittstaatsangehörigen, welche in Österreich 
die Deutschlernpflicht erfüllen müssen, gestalten. Erläutert wird dies 
basierend auf dem Sprachenporträt sowie dem dazugehörigen sprach-
biographischen Interview von Tom4.  

                                                                 
3  Siehe auch die Stellungnahmen des Netzwerk Sprachenrechte unter 

http://www.sprachenrechte.at. 
4  Der vorliegende Beitrag basiert auf der Masterarbeit Spracherleben vor dem 

Hintergrund der Deutschlernpflicht in Österreich von Anna Steinkress (2017). Im 
Rahmen der Masterarbeit wurden weitere Sprachenporträts bzw. Interviews 
geführt, auf die in diesem Beitrag nicht eingegangen werden kann.  
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2 Sprachtests und Integration  

2.1 »Integration durch Sprache«: 
Sprachtests im Bereich der Integration  

Das ideologiebesetzte Konstrukt der ›Integration durch Sprache‹ ist für die 
Diskussion der Deutschlernpflicht diskursbestimmend (Flubacher 2014). Es 
lässt sich hierbei zunächst eine Sicht auf Integration als Ziel – im Gegensatz 
zu einer Interpretation von Integration als Prozess – festmachen. Als ange-
strebte Errungenschaften sind Ziele definier-, test- und operationalisierbar, 
wodurch Sprachprüfungen eine Messung des Grades von Integration 
ermöglichen, da scheinbar objektive und testbare Indikatoren zugrunde 
liegen. In diese Kerbe schlägt beispielsweise das Konzept der österreichi-
schen Integrationsbotschafter_innen5, welche als best-practice Beispiele 
einer gelungenen Integration bzw. eines gelungenen und aktiven sich-
Integrierens gelten und eine erfolgreiche Integration durch Leistung 
vermitteln. Diese Konzeption von Integration ruht u.a. auf der Aufteilung 
der Verantwortung zwischen der Gesellschaft und den adressierten 
Migrant_innen. Wird Integration als Ziel wahrgenommen, liegt die Verant-
wortung einzig bei den sich zu integrierenden Personen (Flubacher 2014: 
49–52). Die Interpretation von Integration als einseitiger Prozess eliminiert 
das Einbeziehen der Gesellschaft und setzt Integration mit Sprach-
kompetenz gleich, wodurch die Maxime einer steuerbaren Integration durch 
Spracherwerb mithilfe von Integrationsindikatoren postuliert werden kann. 
Hier »[scheint] Integration durch Sprache […] eine Antwort auf die Frage zu 
erlauben, wie sich Integration organisatorisch ausgestalten lässt« (Bommes 
2006: 59), etwa durch das Setzen gezielter politischer Maßnahmen zur 
Erfüllung dieser Indikatoren und die Beseitigung der Mängel seitens 
Migrant_innen (Flubacher 2014: 50–52).  

Solche politischen Maßnahmen umfassen in Österreich u.a. das 
Koppeln von Sprachnachweisen an Aufenthaltstitel für Drittstaatsange-
hörige. Der Sprachlernprozess der deutschen Sprache wird mittels Gesetzen 
bzw. Verordnungen gelenkt, auf die in diesem Abschnitt noch näher 
eingegangen wird, wobei diese auf einem nationalsprachlichen Paradigma 

                                                                 
5 https://www.zusammen-oesterreich.at/wer-ist-zoe/integrationsbotschafter; 

http://www.staatsbuergerschaft.gv.at (Abruf 10. Juli 2019). Siehe dazu auch 
Lehner (2017). 

https://www.zusammen-oesterreich.at/wer-ist-zoe/integrationsbotschafter
http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/
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fußen. Dies gilt für das gesamte Konzept der Integration: »›integration‹ is a 
social framework anchored to the territorially-imagined nation-state« 
(Yeung & Flubacher 2016: 602). Integration bringt dabei als sozio-
politisches Instrument Normativität, Abgrenzung zu ›anderen‹ sowie deren 
Unterordnung hervor, steht jedoch für eine umfassende und inklusive 
Politik (vgl. Yeung & Flubacher 2016: 606).  

2.3 Migrationsregulierung und -kontrolle:  
Kategorisierung, Selektion, Exklusion 

Der Deutschpflicht ähnlich, mündet die Durchführung von Sprachtests in 
einer Regulierung und Kontrolle von Migrant_innen: »[s]trong barriers are 
being raised through language and knowledge of society tests (KoS tests), 
high fees, and compulsory integration programmes, so that the covert 
exclusion of a large number of people becomes a fact« (Van Avermaet 2009: 
17). Sprachtests lenken gezielt Migration, wobei dieser Mechanismus der 
Exklusion bestimmter Migrant_innengruppen zunächst zur Folge hat, dass 
spezifischen Migrant_innen, deren Leistung, Ausbildung und Qualifikation 
als vielversprechendes Kapital und Mehrwert angesehen werden, ohne 
Hindernisse Zutritt zum Land gewährt wird.6 Analog dazu kann die 
Zuwanderung von Migrant_innen, deren Aufenthalt nicht erwünscht ist, 
unterbunden werden, da diese »im Hinblick auf ihr potentielles 
Integrationsrisiko beobachtet« (Bommes 2006: 65) werden. 

Diese Migrationsregulierung resultiert folglich in Prozessen der 
Kategorisierung und Selektion, da durch die sprachenpolitischen Rege-
lungen soziale Kategorien gebildet werden, auf Basis derer die Legitimität 
von Kandidat_innen entschieden wird. Neben der fundamentalen Unter-
scheidung zwischen Staatsbürger_innen und Nicht-Staatsbürger_innen 
wird innerhalb der Gruppe der Nicht-Staatsangehörigen durch Schaffung 
weiterer Kategorien stark differenziert, was zu einem Prozess der sozialen 
Hierarchisierung führt und sich deutlich in den unterschiedlichen Zuwande-
rungsmöglichkeiten dieser verschiedenen Migrant_innengruppen mani-
festiert (Yeung & Flubacher 2016: 607–609). In Österreich lässt sich dies 

                                                                 
6 In Österreich wird dies etwa durch die Rot-Weiß-Rot – Karte oder die Rot-Weiß-

Rot – Karte plus geregelt, siehe http://www.migration.gv.at/de/formen-der-
zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung (Abruf 10. Juli 2019). 

http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung
http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung
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anhand der politisch-diskursiven konstruierten Gruppe der Drittstaats-
angehörigen festmachen (Printschitz 2017: 242). Hinsichtlich dieser Katego-
risierungen muss angemerkt werden, dass diese dem Dogma der Homogenität 
(Blommaert & Verschueren 1998) folgen, wobei Einsprachigkeit als Norm 
einen fixen Bestandteil einer homogenen Gesellschaft bildet (Blommaert & 
Verschueren, 1998: 194–195). 

Mit der Bildung von Kategorien ist ein Prozess der Selektion verflochten: 
»selection mechanisms lie at the heart of every immigration trajectory, 
policy, and process« (Yeung & Flubacher 2016: 609). Im Rahmen dieser 
Selektion werden basierend auf ökonomischen Überlegungen seitens des 
Staates, der Frage der Herkunft, Sprachideologien etc. zielgerichtet 
Migrant_innen ausgewählt, denen Zutrittsrechte zum Land und in weiterer 
Folge Rechte wie der Zugang zum Arbeitsmarkt verliehen werden (Yeung & 
Flubacher 2016: 609). Als Resultat dieser Kategorisierungs- und Selektions-
prozesse ist es manchen Migrant_innen erlaubt, ihre Kultur und Sprache zu 
bewahren, während sich andere Sprachtests unterziehen müssen: »To put it 
in controversial terms, those who are suitably cosmopolitan or transnational 
in their outlook are permitted diverse cultural attitudes, while those most in 
need are forced into cultural straightjackets« (Slade 2010: 11). Insofern 
haben Drittstaatsangehörige Sprachnachweise für das Erlernen der 
deutschen Sprache zu erbringen, während dies beispielsweise nicht 
flächendeckend für alle EWR-Bürger_innen der Fall ist7. 

2.4 Sprache als gate keeper  

Aufgrund der Migrationsregulation anhand von Sprache fungiert Sprache 
selbst als gate keeper: »[a]ssessment of language mastery became in this 
context a ›gate keeper‹ for selecting access to basic rights of non-EU 
migrants« (Bednarz 2017: 76). Inmitten einer von Multikulturalität und 
Mehrsprachigkeit geprägten Umgebung regelt der Grad von Sprach-
kompetenz der Nationalsprache Deutsch, den Ein- und Zutritt zu Österreich, 
zum Arbeitsmarkt etc. Obgleich Sprache im Rahmen der Sprachprüfungen 
offenbar den Prüfungsgegenstand darstellt, ist fraglich, ob Prüfungen im 
Bereich von Integration und Migration tatsächlich Sprachkenntnisse testen 
oder viel mehr das Maß an Integration bzw. die häufig zitierte 
                                                                 
7 Sprachkenntnisse stellen in Österreich nicht den einzigen Parameter innerhalb 

der Migrationsregulierung dar, andere ausschlaggebende Mechanismen wie 
ökonomische Faktoren werden in diesem Beitrag jedoch nicht näher erläutert.  
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›Integrationsbereitschaft‹ (Krumm & Plutzar 2008: 8). Sprachprüfungen 
führen vielmehr Selektion aus, anstatt die Aufgabe von (Sprach-) Förderung 
zu übernehmen.  

Die Funktion als gate keeper bei Sprachtests manifestiert sich dabei u.a. 
in den zum Fundament gewordenen einsprachigen Normen, wodurch 
wegen des strikten inhaltlichen Fokus auf die Standardsprache un-
realistische sprachliche Ziele verfolgt werden. Einsprachigkeit widerspricht 
den realen Gegebenheiten, da Sprachlerner_innen vielmehr zur Kreation 
mehrsprachiger und hybrider Sprachvarietäten tendieren (Shohamy 2009: 
49–50). Die Norm der Einsprachigkeit schlägt sich in zahlreichen National-
staaten nieder, die sich im Sinne einer nationalsprachlichen Ideologie und 
trotz einer Fülle an sprachlicher und kultureller Vielfalt weiterhin als 
einsprachig charakterisieren (Hogan-Brun et al. 2009: 5–6). Dass es sich bei 
dieser deklarierten einsprachigen Homogenität lediglich um ein Konstrukt 
handelt, bestätigt u.a. auch Blackledge (2009), der sich in seiner Forschung 
auf Integrationsprozesse des Vereinigten Königreiches konzentriert. Er 
spricht in diesem Zusammenhang von einem erfundenen, ideologisch 
konstruierten Englisch, welches als künstlicher Standard der Zugehörigkeit 
dienen soll, und als »homogenous set of linguistic practices« (Blackledge 
2009: 83–84) charakterisiert werden kann. Gal (2006: 14) spricht in diesem 
Zusammenhang auch von der starken Präsenz der »standard language 
ideology« auf europäischer Ebene. Durch die Vormachtstellung der jewei-
ligen Standardsprache werden zahlreiche Komponenten des tatsächlichen 
Sprachgebrauchs der Sprecher_innen verschleiert, insbesondere die 
Sprachverwendung von sprachlichen Minderheiten und Migrant_innen. 

2.5 Rechtlicher Kontext: die Deutschlernpflicht nach dem 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

Im Folgenden soll nun auf den in Österreich geltenden rechtlichen Kontext 
hinsichtlich der Deutschlernpflicht eingegangen werden. Eingeführt unter 
der Koalitionsregierung der ÖVP und FPÖ unter Wolfgang Schüssel von 
2000 bis 2007 war der Deutscherwerb für den Erhalt von Aufenthalts- und 
Niederlassungsbewilligungen von 2003 bis 2017 im Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG) verankert.8  

                                                                 
8 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& 
 Gesetzesnummer=20004242 (Abruf 15. Juli 2019). 
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 2017 trat stattdessen das Integrationsgesetz in Kraft, welches eine 
novellierte Fassung der Integrationsvereinbarung beinhaltet und seitdem 
als rechtlicher Kontext für Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen 
gilt.9 Die vorliegende Studie wurde 2017 während den Verhandlungen zum 
Integrationsgesetz und somit noch auf Basis des NAG durchgeführt, wobei 
die sprachlichen Komponenten auch im Integrationsgesetz ident blieben, 
jedoch um Integrationskurse bzw. sogenannte Werte- und Orientierungs-
kurse erweitert wurden.  

Laut NAG mussten Erstanträge vor der Einreise nach Österreich bei den 
jeweils zugehörigen ausländischen Behörden gestellt werden; aus-
genommen davon waren beispielsweise Familienangehörige, welche den 
Antrag in Österreich stellen konnten. In beiden Fällen hatte bei der 
Antragsstellung der erste Nachweis von Deutschkenntnissen auf Niveau A1 
des GER zu erfolgen. Für den Erhalt eines befristeten Aufenthaltstitels 
hatten Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung 
innerhalb von zwei Jahren positiv zu absolvieren, welches Deutsch-
kompetenzen auf Niveau A2 entspricht. Erfolgte innerhalb des vorge-
gebenen Zeitrahmens kein positiver Nachweis, waren Sanktionen wie 
Verweigerung der Ausstellung eines Aufenthaltstitels, Abschiebung bzw. 
Geld- oder Freiheitsstrafen vorgesehen. Wurde das Modul früher als 
gesetzlich vorgeschrieben, bereits nach 18 anstatt von 24 Monaten erfüllt, 
konnte in bestimmten Fällen um eine Rückerstattung der Hälfte der 
Kurskosten vom Bund durch den Österreichischen Integrationsfonds 
angefragt werden.  

Wurde ein unbefristeter Daueraufenthaltstitel angestrebt, war des 
Weiteren das Modul 2 innerhalb von fünf Jahren zu erfüllen, wozu ein 
Deutschnachweis auf Niveau B1 erbracht werden musste. Eine finanzielle 
Unterstützung für das Modul 2 war vonseiten des Bundes nicht vorgesehen. 

Im folgenden Abschnitt werden nun zentrale Thesen des Sprach-
erlebens erläutert, bevor in der Analyse die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und das individuelle Erleben von Sprache anhand eines 
konkreten Beispiels verknüpft werden.  

                                                                 
9 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& 
 Gesetzesnummer=20009891&FassungVom=2017-12-31 (Abruf 15. Juli 2019). 
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3 Sprache aus der Subjektperspektive:  
das sprachliche Repertoire und Spracherleben  

3.1 Das sprachliche Repertoire 

John Gumperz (1960; 1964) läutete mit dem Konzept des sprachlichen 
Repertoires eine Trendwende in der Soziolinguistik ein. Laut Gumperz 
beinhaltet das sprachliche Repertoire »the totality of linguistic forms 
regularly employed in the course of socially significant interaction« (1964: 
137–138) sowie »all the accepted ways of formulating messages« (Gumperz 
1964: 138). Das Repertoire umfasst »die Gesamtheit der sprachlichen Mittel, 
die Sprecher_innen einer Sprechgemeinschaft zur Verfügung stehen, um 
(soziale) Bedeutung zu vermitteln« (Busch 2013: 20).  

Während Gumperz den Fokus auf das Repertoire einer Sprecher_innen-
gemeinschaft legte, entwickelte Busch (2013) dieses Konzept hinsichtlich 
eines subjektzentrierten Ansatzes weiter, der das sprachliche Repertoire im 
individuellen Subjekt verankert. Beim sprachlichen Repertoire handelt es 
sich jedoch keinesfalls um eine »Art Werkzeugkiste […], aus der man 
kontext- und situationsadäquat die richtige Sprache, den richtigen Code 
wählt« (Busch 2013: 30). Vielmehr nimmt das sprachliche Repertoire durch 
seinen offenen, mehrdimensionalen und ganzheitlichen Charakter Sprachen 
weder als strikt voneinander abgrenz- und trennbar noch als abzählbar 
wahr (Busch 2013: 20). Da die Subjektperspektive in den Mittelpunkt 
gerückt wird, besteht es nicht aus Sprachen als einzelne Objekte, vielmehr 
fungiert die heteroglossische Lebenswelt als Basis, was zur Dynamik des 
sprachlichen Repertoires beiträgt (Busch 2010: 59). Das Repertoire wird 
jedoch nicht ausschließlich durch die vorhandenen sprachlichen Ressourcen 
bestimmt, sondern ebenfalls durch jene Komponenten, die sich dem Zugriff 
der Sprecher_innen zu einem gegebenen Zeitpunkt aus verschiedenen 
Gründen entziehen oder für sie nicht verfügbar sind, also durch die 
Leerstellen im Repertoire, welche etwa durch im Repertoire verfestigten 
Sprachideologien verursacht werden können (Busch 2013: 30).  

3.2 Spracherleben 

 Aufgrund der vordergründigen Subjektperspektive des sprachlichen 
Repertoires soll in diese Untersuchung auch das Konzept des Spracherlebens 
integriert werden. Spracherleben beschreibt, »wie sich Menschen selbst und 
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durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrnehmen« 
(Busch 2013: 18). Spracherleben als subjektive Wahrnehmung, Wertung, 
Positionierung der eigenen Sprachlichkeit ist stets mit Gefühlen, 
Vorstellungen und Erlebnissen verknüpft: es thematisiert Wünsche, 
Vorstellungen, Empfindungen der eigenen individuellen Biographie, und 
zugleich die Macht und Zwänge von Sprachideologien und Diskursen; 
»Spracherleben ist nicht neutral, es ist mit emotionalen Erfahrungen 
verbunden« (Busch 2013: 18).  

Laut Busch (2013) lassen sich drei Achsen des Spracherlebens 
identifizieren, jene der Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung, jene der Zuge-
hörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit sowie jene der sprachlichen Macht bzw. 
Ohnmacht und Schweigen. Neben diesen Achsen identifiziert Busch (2012a; 
2013) drei Dimensionen des Spracherlebens: die leibliche, die emotionale 
sowie die historisch-politische Dimension. Die leibliche Verankerung des 
Sprechens beschreibt zunächst die Prägung und Veränderung des 
Repertoires durch lebensrelevante Geschehnisse, Erfahrungen und 
Erlebnisse sowie durch Sprachideologien (Busch 2015: 280). Die sich durch 
alle Sprachebenen ziehende Emotionalisierung ermöglicht den Blick auf das 
Individuum als »intersubjektiv vernetztes« (Busch 2012a: 28) Subjekt. 
Zuletzt umfasst die historisch-politische und somit dritte Dimension des 
Spracherlebens den komplexen Bereich der Sprachideologien, welche durch 
geformte Spracheinstellungen Macht auf Sprecher_innen und deren sprach-
lichen Praktiken ausüben, die Verwendung von Sprache beeinflussen und 
steuern und sich in Sprachregimen sowie Diskursen über Sprache 
manifestieren (Busch 2013: 80–81).  

4 Methode und Daten  

4.1 Datenerhebung  

Für die Erforschung des Konnexes zwischen der Deutschlernpflicht und dem 
Spracherleben aus einer Subjektperspektive wurden für die dem Beitrag 
zugrundeliegenden Masterarbeit Interviews mit drei Personen durch-
geführt. Zwei Interviews wurden mit Tom wurden durchgeführt, jeweils 
eines mit den weiteren Interviewpartner_innen Semina und Mirko10. Tom 
und Mirko besuchten als Drittstaatsangehörige zum Zeitpunkt der 

                                                                 
10 Namen für Anonymisierungszwecke jeweils geändert. 
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Interviews Deutschkurse, hatten für ihre Aufenthaltstitel bereits Deutsch-
prüfungen abgelegt und bereiteten sich nun auf weitere Prüfungen vor. 
Semina war DaZ-Lehrerin in einem Wiener Sprachinstitut und hielt selbst 
Deutschkurse. Mit Tom und Mirko wurden sprachbiographische Interviews 
durchgeführt, mit Semina ein durch Leitfragen strukturiertes Interview, 
welches dazu diente, komplementäre Einsichten aus der Praxis zu liefern. In 
diesem Beitrag liegt der Fokus ausschließlich auf Toms Sprachenporträt und 
sprachbiographisches Interview. Anhand dieses individuellen Beispiels 
werden in der Analyse Muster seines Spracherlebens herausgearbeitet, 
welche eine relevante Grundlage für die Erforschung des Erlebens der 
Deutschlernpflicht bilden.  

Alle Gespräche wurden mit Einverständnis der Interviewpartner_innen 
aufgenommen und anschließend transkribiert. Die verwendeten Trans-
kriptionskonventionen orientierten sich an HIAT (Ehlich & Rehbein 1976; 
Rehbein et al. 2004), wobei auf eine linguistische Feintranskription 
verzichtet wurde.  

4.2 Sprachbiographische Interviews  
mithilfe von Sprachenporträts 

Bei beiden sprachbiographischen Interviews stand am Beginn ein 
Sprachenporträt, da dieses als kreative und multimodale Methode einen 
wertvollen Ausgangspunkt für sprachbiographische Erzählungen darstellt. 
Es werden insofern zwei Sets an Daten gewonnen, einerseits die gemalte 
Körpersilhouette, andererseits der dazugehörende metasprachliche, sprach-
biographische Kommentar. In der verbalen Selbstreflexion wird berichtet, 
warum Sprachen in Bezug auf bestimmte Körperregionen eingezeichnet und 
weshalb spezifische Farben ausgewählt wurden, in welchen sozialen 
Räumen Sprachen gesprochen werden, welche Erlebnisse in der eigenen 
Sprachbiographie bzw. der eigenen Lebenswelt als relevant erachtet werden 
und folglich, wie es zur Entwicklung der verwendeten Kategorien kam 
(Busch 2012b: 518). Es handelt sich um ein »metalinguistische[s] 
Kommentieren eigener Sprachpraktiken, -ressourcen und -einstellungen« 
(Busch 2013: 34).  

Im Rahmen der Interviews erhielten Tom und Mirko ein Blatt Papier mit 
einer abgebildeten Körpersilhouette. Sie wurden dazu aufgefordert, mit 
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verschiedenen Farben sprachliche Mittel, Sprachen, Codes, Ausdrucks-
möglichkeiten und Sprechweisen in die (oder außerhalb der) Körper-
silhouette einzuzeichnen, die aktuell in ihrem Leben präsent sind oder in der 
Vergangenheit waren, die sie bereits sprechen oder zukünftig noch erlernen 
möchten und zu denen sie auf eine gewisse Art und Weise eine Verbindung 
haben. Hierbei ist vor allem hervorzuheben, dass in diesem Forschungs-
kontext Sprachenporträts mit der Absicht zum Einsatz kamen, die 
Rekonstruktion von Kategorien möglichst gering zu halten und das 
Erschaffen von eigenen, neuen Kategorien und Definitionen zu ermöglichen. 
Sprachenporträts sollen demnach das ganzheitliche, umfassende, nicht aus 
strikt getrennten Komponenten bestehende sprachliche Repertoire wider-
spiegeln. Als Folge dessen werden Sprachen bzw. sprachliche Ausdrucks-
weisen nicht einzeln und in einem isolierten Kontext aufgezeigt, sondern in 
ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, ihrer Abgrenzung oder ihrer Nähe zu 
anderen sprachlichen Mitteln (Busch 2012b: 520). Die vorgegebene (oder 
wenn gewünscht selbst gemalte) Körpersilhouette soll jedenfalls ermutigen, 
sprachliche Mittel auch in Bezug auf den eigenen Körper einzuzeichnen. Das 
Porträt wird im Anschluss mit einer Farblegende ergänzt (Busch 2013: 35).  

Das kreative Visualisieren des eigenen Repertoires bzw. des eigenen 
Spracherlebens führt in die Selbstreflexion und macht dabei Sprache zum 
Gegenstand der Reflexion, erlaubt jedoch zugleich genügend Distanz, um 
den Erwartungsdruck logischer Resultate zumindest bis zu einem gewissen 
Grade zu begrenzen (Busch 2013: 36). Das Porträt fungiert in diesem 
metasprachlichen Kommentar als Referenzpunkt. Aufgrund der Multi-
modalität dieser Methode ergeben sich zwei verschiedene Datensets, 
einerseits das gezeichnete Porträt, andererseits die dazugehörende 
mündliche (transkribierte) Erzählung. Es handelt sich dabei nicht um einen 
linearen Transfer der visuellen Daten in eine narrative Erklärung, sondern 
vielmehr um zwei Datensets mit jeweils eigener und unterschiedlicher 
Bedeutung. Sprachenporträts verfügen zwar über den Vorzug, den visuellen 
und narrativen Modus zu kombinieren, werden aber in einem spezifischen 
sozialen Setting nach einer kurzen Einführung und Anweisung hin 
angefertigt. Das Sprachenporträt wird demnach im Folgenden nicht als eine 
konstante und permanente Repräsentation des sprachlichen Repertoires 
interpretiert, sondern vielmehr als eine momentane Repräsentation dessen 
(Busch 2013: 32–43). Dies gilt auch für die sprachbiographischen 
Erzählstränge, welche stets ein sozialkommunikatives Ereignis darstellen, 
das auf einen situativen Kontext und ein soziales Setting verweist. Daher 
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geht es »[a]us Sicht der Biografieforschung […] keineswegs nur um die Frage, 
was erzählt wird, sondern ganz wesentlich darum, wie und warum etwas 
erzählt (oder nicht erzählt) wird« (Busch 2013: 33).  

Da sich die Sprachwahl des Interviews erheblich auf das Interview 
selbst auswirkt, wurden die beiden Interviewpartner dazu ermutigt, das 
Interview in einer Sprache zu führen, in der sie sich wohlfühlten. Sowohl 
Tom als auch Mirko entschlossen sich, bei den Treffen Englisch zu sprechen. 
Dabei wurde jedoch nicht starr eine Sprache für das Interview festgelegt, 
sondern vielmehr sichergestellt, dass auch das Wechseln in andere Sprachen 
möglich war: »It is not a coincidence that the question of language choice is 
debated, as the language in which biographical interviews are conducted 
influences the ways in which a life story is told or in which subjectivity is 
constructed« (Busch 2017: 51).  

4.4 Datenanalyse  

Der Blick auf das heteroglossische Repertoire der Interviewpartner ist von 
der kreativen Methode des Sprachenporträts geleitet und sprach-
biographisch orientiert. Die Auswertung der Sprachenporträts folgt der 
sogenannten Segmentanalyse nach Breckner (s. bspw. 2008; 2012), welche 
sich im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit im Bereich der visuellen 
Soziologie bereits mit der Analyse von Sprachenporträts beschäftigte. An 
dieser Stelle soll der grundlegende Ansatz der Segmentanalyse für die 
Auswertung der Sprachenporträts wiedergegeben werden.  

Breckners Zugang liegt in der Entschlüsselung von Bildern im Alltag, 
basierend auf der Annahme, dass Bilder als »spezifische Formen der 
Symbolisierungstätigkeit, welche menschliche Praxis und Sinnbildung 
auszeichnet« (Breckner 2008: 2) definiert werden können.  

Visuelle Darstellungsformen konstituieren durch bildliche Elemente 
Bedeutung, Sinn und durch ihre Symbolisierung soziale Wirklichkeit, 
welche sich von der Konstituierung der sprachlichen Syntax unterscheidet. 
Da im Gegensatz zu sprachlichen Elementen visuelle Elemente nicht linear, 
sondern vielmehr simultan wahrgenommen werden, bildet Breckners 
Segmentanalyse eine geeignete Methodik.  

Für die Analyse des ganzheitlichen Bildes werden zunächst die visuellen 
Komponenten in der Reihenfolge ihrer Wahrnehmung identifiziert, die 
einzelnen Segmente interpretiert, deren Relation zueinander entschlüsselt 



Steinkress  42 

und schlussendlich die Gesamtgestalt des visuellen Materials rekonstruiert 
und interpretiert (Breckner 2008: 2–4). Das Resultat ist eine Bedeutungs-
rekonstruktion des Porträts als Ganzes. 

5 Analyse  

Basierend auf den vorhergehenden theoretischen Überlegungen werden 
Toms Sprachenporträt und Spracherleben näher analysiert. Aufgezwungene 
Sprachtests hinterlassen Spuren im Leben jener Migrant_innen, welche das 
Deutsche im Gegenzug für den Erhalt eines Aufenthaltstitels erlernen 
müssen. In diesem Abschnitt werden einige dieser Muster am Beispiel von 
Tom identifiziert. Obgleich die folgende Analyse auf einem Einzelbeispiel 
beruht, sagt sie Relevantes über das Erleben der Deutschlernpflicht, etwa 
dem Erleben von Scham, Inadäquatheit oder Nichtzugehörigkeit aus. Die 
Tatsache, dass Tom, als gut situierte Person mit viel sozialem und 
ökonomischen Kapital, die Deutschlernpflicht auf diese Art und Weise 
erlebt, liefert einen wertvollen Einblick in das Erleben der Deutschlern-
pflicht für andere Drittstaatsangehörige, welche nicht über ein ähnliches, 
vorteilhaftes Kapital verfügen. 

5.1 Toms Sprachenporträt:  
»A fake orange mouth for German« 

Das Hauptaugenmerk des folgenden Analyseteils liegt auf Toms 
Spracherleben, seinen Sprachpraktiken und den Spracheinstellungen im 
Umfeld seiner Deutschlernpflicht. Tom ist kanadischer Staatsbürger, war zu 
Beginn der Datenerhebung im März 2017 seit etwa einem Jahr mit einer 
österreichischen Staatsbürgerin verheiratet und in Wien wohnhaft. Davor 
lebte, studierte und arbeitete er in Kanada. Als Drittstaats- und Familien-
angehöriger einer österreichischen Staatsbürgerin hatte er die Deutschlern-
pflicht zu erfüllen. Für die Stellung seines Erstantrages im Juni 2016 musste 
Tom einen Deutschnachweis auf A1-Niveau vorlegen, weshalb er zuvor in 
Wien einen einmonatigen Sprachkurs belegte. Für die Verlängerung seines 
Aufenthaltstitel 2018 war ein neuer Nachweis auf A2-Niveau notwendig. Am 
Beginn des ersten Interviews, das, wie von Tom gewünscht, auf Englisch 
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geführt wurde, malte er ein Sprachenporträt, welches im Anschluss genauer 
erläutert wird. 
 

Abb. 1:  Toms Sprachenporträt  

Ein zentrales Kommunikationsmittel liegt für ihn in der Herz-zu-Herz-
Verbindung zu anderen Menschen, welche er durch ein rotes Herz und einer 
ebenfalls roten Verbindungslinie zu einer zweiten Person symbolisiert.  

Englisch betitelt Tom als seine Muttersprache, wobei er gleich zu 
Beginn klarstellt, Canadian English zu sprechen, dabei eine Abgrenzung zu 
einer weiteren Varietät, dem American English, vornimmt und zugleich den 
Status der von ihm gesprochenen Varietät verhandelt. Die Sprache Englisch 
ist stark an sein Herkunftsland Kanada gekoppelt. 
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Im Sprachenporträt ist Toms rotes Herz, Symbol der Herz-zu-Herz-
Verbindung, von einem blauen Herz umgeben, welches Englisch darstellt. 

Tom: I’ve drow/drown/drawn lines and symbols for each thing 
whether it would be (.) at the core of me (.) at my heart 
level (.) feeling people at a heart level and then 
surrounding that is English ‘cause English is native to me 
so on a heart level I understand English [okay] also being 
my native thing 

Von allen von ihm genannten Sprachen ist das Englische am stärksten mit 
dieser Herzenskommunikation verbunden. Tom spricht und versteht 
Englisch im Herzen, da es »native« für ihn ist. Im Gegensatz zu dieser 
Verankerung des Englischen im Herzen symbolisiert Tom Deutsch mit 
einem unechten, falschen Mund:  

Tom: a fake orange mouth for German because yes I’m speaking 
that NOW but it’s not something I use on a regular basis 
[hmhm] English is my native so I would/ I speak German 
but I don’t (.) LOVE speaking German 

Selbst seine Beziehung zum Deutschen erläutert Tom nun wieder in Bezug 
auf das Englische; es wird ein klarer Unterschied zwischen der Herzens-
sprache Englisch und der Sprache Deutsch deutlich, welche er momentan 
zwar spricht, jedoch weder gerne noch regelmäßig. Anders als das Deutsche 
positioniert Tom das Französische wiederum in der Gegend seines Herzens 
und malt dafür als Symbol ein weiteres violettes Herz in sein Sprachen-
porträt, auch wenn er diese Sprache nicht wie das Englische im Herzen, 
sondern rund um sein Herz trägt. Aufgrund des Status einer Amtssprache in 
Kanada erhielt Tom durch seine gesamte Schul- bzw. Ausbildung hindurch 
Französischunterricht. Obwohl er diese Sprache nicht gerne spricht, 
repräsentiert er das Französische dennoch mit einem Herzen, da es für ihn 
zugleich als Repräsentation von Kanada gilt: 

Tom: culturally I understand and speak Canadian French […] I 
put a heart beside French because it’s caNADIAN! but it’s 
not inside my heart because it’s/ (.) it’s not a language I 
enjoy speaking  

Während Tom seine Beziehung zum Englischen durch die Bezeichnung 
»natively« und jene zum Französischen durch die Konkretisierung des 
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»culturally understand« betont, wird das Deutsche im Gegensatz dazu 
vergleichsweise nüchtern charakterisiert:  

Tom: at the moment I am working on learning a deeper level of 
German but I speak up to an A two class of German 

Die Sprache Deutsch weist eine sehr starke Bindung an das verlangte 
Sprachzertifikat und –niveau auf; das Niveau A2 wird sogar auch am Porträt 
mit dem orangefarbenen Kommentar »learning German ›A2‹« vermerkt. 
Dieser Unterschied lässt sich auch in der Symbolisierung des Englischen und 
Deutschen beobachten, da die emotionale Verbindung des Herzens lediglich 
zum Englischen besteht. Den Mund als reines Sprachmedium assoziiert er 
hingegen mit dem Deutschen, jener Sprache, die er weder im Herzen 
versteht noch gerne anwendet. Gleichfalls wird im Laufe des Interviews 
auch sein Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum Deutschen deutlich, da er für 
die Darstellung von sich selbst im Gegensatz zu deutschsprachigen Personen 
häufig Konstruktionen wie »ich« vs. »ihr«, sowie auch »as they say it in this 
country« or »I would say – but here you call it« verwendet.  

5.2 Toms Spracherleben:  
Nichtzugehörigkeit und »butchering/metzgering 
German«  

Die Beurteilung von Toms Sprachlichkeit als unpassend oder ungenügend 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Schilderung seines Spracherlebens 
und wird von ihm in verschiedenen Kontexten, in Fremd- und Selbst-
wahrnehmung erläutert. 

Dies wird beispielsweise in Hinblick auf die sozialen Räume, in denen er 
Deutsch spricht, ersichtlich. Fährt Tom mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln in Wien in die Arbeit, stellt dieses Setting für ihn eine Selbst-
verständlichkeit dar, Deutsch zu sprechen, und er selbst fände es inadäquat, 
nicht Deutsch zu sprechen:  

Tom: I’m taking the train I meet someone on the train [hmhm] I 
am not going to speak English to them because that’s 
weird they would probably look at me weird (.) it’s better if 
I try and speak German even if I am butchering the 
language  
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In dem Bewusstsein, dass seine deutschen Aussagen Fehler enthalten 
können, entscheidet er sich aufgrund der Sorge davor, dass seine Gesprächs-
partner_innen seinen englischen Sprachgebrauch als eigenartig empfinden 
würden, für die Verwendung der deutschen Sprache. Analog dazu bekennt er 
sich im weiteren Verlauf des Interviews ebenfalls zum Gefühl der sprach-
lichen Ohnmacht, einer der Achsen des Spracherlebens, da er sich in 
bestimmten Situationen aufgrund der Sprachbarriere schlussendlich gegen 
eine Interaktion auf Deutsch entschied.  

Sein Spracherleben umfasst ein tiefsitzendes Gefühl der Inadäquatheit 
seiner eigenen Herzenskommunikation, dem Englischen. Tom empfindet 
das Englische als unzulängliches sprachliches Mittel und erfährt diese 
Beurteilung auch von außen. Diese Fremdwahrnehmung lässt sich mit dem 
von Tom selbst wahrgenommenen Erwartungsdruck, Deutsch zu sprechen, 
verbinden. Dadurch hat er sich in diesen Situationen gegen einen 
beträchtlichen Teil seines sprachlichen Repertoires, seiner Herzenssprache, 
und für die Erfüllung der vorherrschenden Norm, die den Gebrauch des 
Deutschen postuliert, zu entscheiden. Anhand dieses Beispiels wird ersicht-
lich, dass hinsichtlich Toms Spracherleben nicht nur die Ausgestaltung der 
Deutschlernpflicht, insbesondere deren Zwangscharakter und die Nicht-
beachtung anderer sprachlicher Ressourcen neben dem Deutschen, sondern 
vielmehr auch die sozial verankerten Sprachideologien eine negative 
Evaluierung Toms eigener Sprachlichkeit zu Folge haben. Diese Über-
legungen erklären auch Toms Instrumentalisierung der deutschen Sprache 
anhand der Darstellung des Deutschen als Mund in seinem Sprachenporträt, 
da seine Herz-zu-Herz Kommunikation als unzulänglich empfunden wird.  

Daran knüpft auch das Element des »butchering German« oder »metz-
gering German« an, welches Tom in seinen Erzählungen immer wieder 
aufgreift. Als er diesen Begriff zum ersten Mal verwendet, schildert er eine 
Situation aus seinem Alltag – das Geben einer Wegbeschreibung – die für ihn 
persönlich ein Setting aufzeigt, in dem er es als wichtig erachtet, Deutsch zu 
sprechen und deshalb dem Deutschen gegenüber dem Englischen stets den 
Vortritt gibt. Um zu demonstrieren, dass das Englische in dieser Situation 
keinesfalls angebracht ist, gibt er eine fiktive Wegbeschreibung auf Englisch, 
vermischt mit deutschen Straßenbezeichnungen. Er versucht, die Straßen-
bezeichnungen, Buslinien etc. korrekt auf Deutsch auszusprechen, bewertet 
dies schlussendlich jedoch als keine erfolgreiche Lösung: 
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Tom: it sounds SO bad because it’s like you are butchering 
German  

AW: okay that’s butchering [yeah] German  
Tom: metzgering 
AW: metzgering German [yeah] did you have the feeling that 

you are metzgering German? 
Tom: Often yes (.) because I know that sometimes I’ll use a word 

and people be like (.) I don’t think that’s used for this  

Tom verwendet die Metapher des »butchering German« um auszudrücken, 
in welchem Ausmaß er die deutsche Sprache verunstaltet, da er sie nicht 
ausreichend beherrscht und unzulänglich verwendet. Toms Spracherleben 
und seine Sprachpraktiken sind hier mit Angst und Scham besetzt. Ver-
bunden ist diese Metapher außerdem mit der Perzeption seiner Sprach-
verwendung von anderen Leuten sowie mit deren Reaktion; Tom zeigt eine 
Sicht der Fremdwahrnehmung auf, die ihm höchst unangenehm ist. Seine 
Gesprächspartner_innen, die mehr Deutschkenntnisse aufweisen als er, 
würden ihn durch ihren Hinweis auf seine fehlerhafte Sprachpraktik und 
sein nicht ausreichendes Repertoire bloßstellen. 

5.3 Toms Erleben der standard language ideology 

Als größte Herausforderung des Deutschlernens nennt Tom die Sprechweise 
der Österreicher_innen. Seine Unsicherheit rührt vom dialektalen Sprach-
gebrauch seiner Interaktionspartner_innen her, da dieser wiederholt Miss-
verständnisse auslöst. Der Problemfaktor Dialekt wird in beiden Interviews 
immer wieder in verschiedenen Kontexten zur Sprache gebracht, auch wenn 
hierbei seine Grenzen zwischen den Begriffen Dialekt, Akzent bis hin zu 
Standardvarietäten plurizentrischer Sprachen fließend werden und er all 
jene Konzepte als Dialekt bezeichnet. Die Bewohner_innen aller Bundes-
länder würden sich in ihren gesamten Sprachpraktiken unterscheiden und 
nicht nur in einzelnen Wörtern, wie er dies von englischen Dialekten kenne. 
Das Konzept Dialekt stellt für ihn demnach vielmehr als eine regionale 
Varietät dar; es symbolisiert die individuelle Sprechweise seiner Gesprächs-
partner_innen und die Herausforderungen, denen sich Tom aufgrund deren 
sprachlichen Repertoire stellen muss.  

Da Tom in seinem Umfeld nun verschiedenen Dialekten ausgesetzt ist, 
nimmt er folglich auch diverse Elemente davon in sein Repertoire auf, um 
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diese selbst wiederzugeben. Diese Kombination von Elementen verschie-
dener Dialekte und die Kreation einer individuellen hybriden Sprachvarietät 
stellt für Sprachenlerner_innen wie bereits erwähnt zwar mehrheitlich die 
Norm dar, spießt sich jedoch sowohl mit der postulierten Norm der 
Einsprachigkeit für Sprachtests im Feld der Integration als auch mit der 
Fremdwahrnehmung von Toms Gegenübern. Aufgrund seines Wohnsitzes 
handelt es sich dabei um Elemente des Wiener Dialektes sowie einige 
Kärntner sowie Vorarlbergerische Ausdrücke, da die Familie seiner Ehefrau 
aus diesen beiden Regionen stammen. Mehrheitlich wird er jedoch von 
Gesprächsteilnehmer_innen aus anderen Bundesländern, denen diese Aus-
drücke fremd sind, korrigiert oder erstaunt gefragt, woher er denn jene 
regionalen Phrasen kenne. Dies stellt eine besondere Frustration für Tom 
dar, da er ein weiteres Mal damit konfrontiert ist, dass sein Repertoire als 
ungeeignet beurteilt wird. Darüber hinaus trifft er vor allem in informellen 
Settings auf Herausforderungen hinsichtlich seiner sprachlichen Hand-
lungen:  

Tom: ‘cause my problem I have right now is I talk formally to 
informal people 

Hier lässt sich der bereits genannte Kritikpunkt an standardisierten 
Sprachkursen und -prüfungen für Drittstaatsangehörige aufgreifen, welcher 
just diesen Umstand, dass die Kurse nicht auf den tatsächlichen Bedarf der 
Kursteilnehmer_innen abzielen, beschreibt. Es herrscht Diskrepanz zwi-
schen den Kurs- sowie vor allem Prüfungsinhalten einerseits und den tat-
sächlichen sprachlichen Bedürfnissen und nötigen Kompetenzen anderer-
seits. Während sich Tom im Rahmen seiner Deutschkurse primär mit der 
Standardsprache in formalen Kontexten beschäftigt, würde er sich lieber 
informellen sprachlichen Ressourcen oder auch Dialekten widmen, da diese 
seine tatsächlichen Bedürfnisse widerspiegeln.  

6 Zusammenfassung und Diskussion 

Anhand einer subjektzentrierten Herangehensweise wird in diesem Beitrag 
das individuelle Spracherleben der Deutschlernpflicht, dem Herzstück der 
Integrationsvereinbarung, diskutiert. Im Fokus stehen die Einschreibung 
des Deutschlernens im sprachlichen Repertoire sowie Sprachpraktiken und 
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Spracheinstellungen von Drittstaatsangehörigen, welche in Österreich die 
Deutschlernpflicht erfüllen müssen. 

Toms Sprachenporträt und Interview zeigen auf, inwiefern die 
Deutschlernpflicht sowie die sozial verankerte Norm der Einsprachigkeit 
Spuren in seinem Spracherleben hinterlassen. Das Erleben von Scham, das 
Gefühl von sprachlicher Inadäquatheit sowie von persönlicher Nichtzuge-
hörigkeit bilden zentrale Komponenten seines Spracherlebens sowie des 
Erlebens der Deutschlernpflicht.  

Nichtzugehörigkeit lässt sich etwa durch die unterschiedliche Stellung 
des Deutschen sowie des Englischen herauslesen, die durch die Wahl der 
Symbolik in seinem Sprachenporträt offenbar wird, da Sprachenporträts 
sprachliche Ausdrucksweisen nicht isoliert voneinander, sondern in Bezug 
aufeinander erklären. Englisch, Toms Erstsprache, fungiert als Repräsen-
tation seines Geburtslandes Kanadas und weist eine starke Verbindung zu 
einer seiner zentralen Kommunikationsmöglichkeiten auf – der Herz-zu-
Herz-Verbindung. Auch das Französische, das Tom zwar nicht wie das 
Englische im Herzen, jedoch rund um sein Herz trägt, übernimmt diese 
Funktion der Symbolisierung Kanadas. Kommuniziert Tom auf Französisch, 
bedeutet dies für ihn ebenfalls eine emotionale Repräsentation Kanadas. Das 
Erleben von Zugehörigkeit wird im Herzen – im Englischen – verankert. Im 
Gegensatz dazu wählt Tom als visuelle Darstellung des Deutschen einen 
unechten, falschen Mund. Er nahm Deutsch zwar aufgrund seiner Ehe und 
seines Umzugs nach Österreich in sein sprachliches Repertoire auf, spricht 
diese Sprache jedoch nicht gerne. Eine Verbindung zwischen dem Deutschen 
und Österreich oder lokalen Netzwerken findet sich parallel zum Konnex 
zwischen Englisch bzw. Französisch und Kanada jedoch nicht. Anstatt mit 
sprachlicher und persönlicher Zugehörigkeit verknüpft Tom das Deutsche 
sowohl in seinen Schilderungen als auch in der Legende seines Sprachen-
porträts primär mit dem von ihm geforderten Sprachniveau. 

Basierend auf Toms Beispiel kann festgestellt werden, dass eine 
Deutschlernpflicht zu einer Verfestigung nationaler Sprachideologien 
führen kann. Das Konzept der Muttersprache im Heimatland wird zum 
Marker von Zugehörigkeit, dessen Effekt Tom doppelt erlebt. Einerseits 
erfährt er eine starke emotionale Herzensverbindung zu Kanada durch das 
Englische; auch seine gesprochene Zweitsprache in Kanada wird zu einem 
nationalen Anker. Andererseits sieht er sich durch das Nichtbeherrschen des 
Deutschen auf muttersprachlicher Ebene seiner Zugehörigkeit verwehrt. 
Dies geschieht durch eine Kette verbundener Phänomene, wie etwa durch 
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die Vorstellung von steuerbarer Integration durch Spracherwerb sowie die 
angestrebte Norm einer einsprachigen Gesellschaft, deren Erwartungsdruck 
Tom täglich erlebt. Hinsichtlich der Tatsache, dass Tom das Deutsche mit 
dem Symbol des Mundes als sprachliches Medium im Gegensatz zur 
emotionalen Darstellung des Englischen symbolisierte, kann der Bogen 
zurück auf den Zwangscharakter der Deutschlernpflicht gespannt werden, 
welcher die emotionale Identifizierung mit dem Deutschen beeinflusst. Tom 
erlebt das Deutsche in komplexer Vernetzung zur Deutschlernpflicht; eine 
Wahrnehmung von Deutsch ohne Assoziation der von ihm geforderten 
Leistung scheint nicht möglich. Das Erleben der deutschen Sprache, der 
Lernprozess, die Prüfungsmodalitäten sowie die rechtlichen Rahmen-
bedingungen bilden für Tom ein zusammengehörendes Gefüge. 

Des Weiteren sind die Auswirkungen der standard language ideology, auf 
der die Deutschlernpflicht beruht, in Toms Spracherleben erwähnenswert. 
Möchte sich Tom auf Deutsch ausdrücken, geschieht dies zunächst im 
permanenten Bewusstsein darüber, dass Fehler passieren, Wörter nicht 
korrekt ausgesprochen werden oder die Anwendung mancher Ausdrücke 
nicht korrekt ist. Infolgedessen ist Kommunikation auf Deutsch für Tom mit 
Sorge und Angst vor den Reaktionen seiner Gesprächspartner_innen verwo-
ben, die ihn auf seine inadäquaten Gesprächsbeiträge hinweisen und diese 
korrigieren könnten. Insbesondere die Tatsache, dass seine hybride Varietät 
des Deutschen, welche zwar auf der Standardvarietät basiert, jedoch 
unterschiedlich regional gefärbt ist, von seinen Gegenübern nicht geschätzt, 
sondern berichtigt wird, intensiviert wiederum seine Nichtzugehörigkeit. 
Tom erlebt in diesen Momenten, dass sein sprachliches Repertoire über 
keine stimmigen linguistischen Elemente aufweist. Er erfährt die 
Standardvarietät des Deutschen, welche für Deutschlerner_innen im 
Kontext Integration als adäquat beurteilt wird, als gate keeper zu lokalen 
Netzwerken. Verhärtet wird dies vor allem in den standardisierten 
Sprachprüfungen der Deutschlernpflicht, welche nicht nur auf dieser 
Ideologie beruhen, sondern sie in weiterer Folge reproduzieren.   

Die Deutschlernpflicht, die damit einhergehenden Rahmen-
bedingungen sowie die dadurch sozial verankerten Ideologien und 
Erwartungshaltungen finden komplexen Eingang in Toms Spracherleben, 
seine täglichen sprachlichen Praktiken sowie in die Einstellungen zu 
Sprache(n) und Sprachlichkeit. Bezugnehmend auf Toms Sprachenporträt 
verursacht die Ausgestaltung der Deutschlernpflicht, allen voran durch 
ihren Zwangscharakter, jedoch auch durch institutionelle Ausgestaltungen 
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wie der auf nationalistischen Ideologien fußende Fokus auf das Deutsche als 
Nationalsprache sowie die realitätsferne Vermittlung der Standardsprache 
allein, ein von Scham, Druck, Ohnmacht und Inadäquatheit geprägtes 
Erleben des Deutschen. 
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